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Steuer-Brief fir Arzte und Zahnarzte

Sehr geehrte Mandantin,
sehr geehrter Mandant,

die April-Ausgabe erldutert Ihnen, wie wichtig
ein ordnungsgeméal gefihrtes Fahrtenbuch fir
ein privat genutztes Betriebsfahrzeug ist. Leider
konnen Sie sich beim Fihren des Fahrtenbuchs
nicht auf Ihre Verschwiegenheitspflicht beru-
fen und Angaben wie Namen und Anschrift weg-
lassen. Lesen Sie, von welchen Vereinfachungen
Sie dennoch profitieren konnen!

Der Steuertipp geht auf die steuerlich abzugs-
fahigen Kosten einer Heimunterbringung ein.
Erfreulich ist dabei, dass die untergebrachte Person
nicht den Pflegestufen I bis I11 angehdren muss.

Gekirzte Pendlerpauschale

Der Streit um die Pendlerpauschale
geht weiter!

Der Bundesfinanzhof halt die seit 2007 gltige
Kirzung der Entfernungspauschale um die ersten
20 Kilometer fiir verfassungswidrig und hat daher
wie zuvor bereits zwei Finanzgerichte das Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe zur
endgultigen Entscheidung angerufen. Die Richter
sehen einen Verstol? gegen das Gebot der Netto-
besteuerung. Denn nur, wer zum Betrieb, in die
Kanzlei oder in die Praxis pendelt, kann auch
steuerpflichtige Einkunfte erzielen.

Nun stellt sich die Frage, wie Sie als Freiberufler
und lhre Angestellten taktisch klug vorgehen
sollten, zumal der Ausgang dieses Streits Uber-
haupt nicht vorhersehbar ist. Da das Wohnen
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privat und nicht beruflich veranlasst ist und die
Entscheidung fiir eine Wohnung oder ein Haus in
der Ferne aus privaten Motiven erfolgt, kann der
Gesetzgeber die Aufwendungen mdglicherweise
streichen.

Die bisherigen Entscheidungen sind alle zu Arbeit-
nehmern mit Werbungskosten, also Fahrtkosten,
ergangen, obwohl Selbstdndige mit Betriebsausga-
ben gleichermalen betroffen sind. Das Finanzamt
akzeptiert jetzt angesichts der unklaren Rechtslage
die Entfernungspauschale im Wege der Aussetzung
vorlaufig auch wieder fiir die ersten 20 Kilometer.
Ihre Angestellten kénnen sich das gesamte Kilo-
metergeld als Freibetrag auf der Lohnsteuerkar-
te eintragen oder als geminderte Einkommensteuer-
vorauszahlung berlcksichtigen lassen. Zudem
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ergehen die Einkommensteuerbescheide ab 2007
zu diesem Punkt bis zur Entscheidung des BVerfG
von Amts wegen nur vorlaufig. Damit ist grund-
satzlich kein Einspruch nétig.

Der Vorlaufigkeitsvermerk gilt auch fur Fahr-
ten im Bereich der betrieblichen Gewinner-
mittlung. Der Verfahrensausgang hat auch
Einfluss auf den Abzug von tatséchlichen
Kosten durch Fahrkarten oder einen Unfall.
Achtung: Sofern lIhre volljahrigen Kinder mit
der Pauschale ab dem 1. Kilometer die Ein-
kommensgrenze fir das Kindergeld unter-
schreiten wirden, sollten Sie gegen die Ent-
scheidung der Kindergeldkasse vorgehen,
wenn der Bescheid nicht vorlaufig ist.

Saumniszuschlage

Teure SAumniszuschlage vermeiden!

Gehen lhre betrieblichen oder privaten Steuerzah-
lungen auch nur leicht verspatet beim Finanzamt
ein, kdnnen Sie als Freiberufler, Arbeitgeber oder
Biirger nicht auf lange Banklaufzeiten verweisen.
Nach einem aktuellen Urteil sind die Behorden
namlich in ihrer Wahl der Kreditinstitute frei.
Das Finanzamt ist daher nicht verpflichtet, ein
Konto bei einer Bank mit hoher Kundenfrequenz
zu unterhalten, um dadurch tagesaktuelle
Buchungen von Belastung und Gutschrift zu
ermdglichen. Selbst wenn die Steuerzahlungen
noch rechtzeitig von lhrem Konto abgebucht
werden, koénnen Sie also nicht unbedingt vom
pinktlichen Eingang bei der Finanzkasse aus-
gehen. Wird die Frist auch nur einen Tag uber-
schritten, fallt fur jeden angefangenen Monat 1 %
Sdumniszuschlag an. Dieser teure und eigentlich
unnotige Kredit des Fiskus entfallt, wenn die
Zahlung per Uberweisung innerhalb von drei Ta-
gen nach Félligkeit oder per Lastschrift erfolgt.

Eine Barzahlung vor Ort als letzte Rettung ist nicht
mehr moglich. Diese Option ist langst abgeschafft
worden. Erlaubt ist weiterhin zwar die Abgabe ei-
nes Schecks, der gilt laut Gesetz aber erst drei
Werktage spater als gutgeschrieben. Damit
reicht es also nicht, den Scheck fiir eine Voran-
meldung oder Einkommensteuervorauszahlung
noch am 10. des Folgemonats in den Hausbriefkas-
ten zu stecken. Dies gilt als Zahlung zum 13. und
damit als verspatet. Fallt zudem das Ende dieser
Dreitagesregelung auf einen Samstag, Sonntag
oder gesetzlichen Feiertag, endet diese Frist erst
mit dem Ablauf des ndchstfolgenden Werktags.

Beispiel: Die Lohnsteuer-Anmeldung ist am 10.
des Monats féllig. Wenn Sie plnktlich bezahlen
mochten, muss der Scheck der Finanzkasse am 7.
vorliegen. Mangels Schonfrist kommt es bei
einer Verspatung sofort zu Saumniszuschléagen.

Diesen teuren Kredit kénnen Sie sich sparen,
indem sie eine Einzugserméchtigung erteilen
oder gleich ein paar Tage vor Félligkeit uber-
weisen. Die Teilnahme am Lastschriftein-
zugsverfahren hat den Vorteil, dass Verzoge-
rungen bei der Einziehung nicht zu lhren Las-
ten gehen. Zudem entfallt eine Uberwachung
der Zahlung. Das Finanzamt ist hierbei Ubri-
gens nicht uberpunktlich, sondern zieht seine
Forderung friihestens am Falligkeitstag ein.

Verluste aus Wertpapierverkdufen

Steuerrechtlich anerkannte Verluste aus
Wertpapierverkaufen

Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren, die
innerhalb eines Jahres seit ihrem Erwerb entstanden
sind, kénnen bekanntlich nicht mit Gewinnen aus
anderen Einkunftsarten verrechnet werden. Solche
Verluste sind nur mit Gewinnen aus anderen steu-
erpflichtigen privaten VerauRerungsgeschéften ver-
rechenbar. Diese Verrechungsmoglichkeit setzt
aber erst einmal die steuerrechtliche Anerkennung
dieser Spekulationsverluste voraus.

Wie verhélt es sich aber, wenn der Wertpapier-
besitzer den An- und Verkauf seiner Papiere am
gleichen Tag und in gleicher Stuckzahl tatigt
und dies zu einem Spekulationsverlust flhrt?
Hier liegt es nahe, dass der Fiskus einen Miss-
brauch von Gestaltungsmdglichkeiten annehmen
kdnnte. Einen solchen Gestaltungsmissbrauch,
der zu einer generellen Nichtanerkennung der
Spekulationsverluste fiihren wirde, lehnte das
Finanzgericht Baden-Wirttemberg jedoch ab.

Hinweis: Ein Gewinn oder Verlust aus ab 2009
erworbenen Wertpapieren — unabhdngig vom
Zeitraum zwischen dem Erwerb und der Ver-
&uRerung — fuhren stets zu positiven oder nega-
tiven Einkinften aus Kapitalvermdgen. Muss-
ten Sie Spekulationsverluste aus vor 2009 an-
geschafften Wertpapieren innerhalb der Jahres-
frist hinnehmen, kénnen Sie diese ab 2009 mit
neuen VerduRerungseinkinften aus Kapital-
vermogen verrechnen. Diese Anderungen han-
gen mit der Einflihrung der ab 2009 geltenden
Abgeltungsteuer zusammen.

Spendenbescheinigung

Ein genaues Datum ist erforderlich

Bereits 2007 kdnnen Sie lhre Spenden zur For-
derung steuerbeginstigter Zwecke bis zu 20 %
Ihres Gesamtbetrags der Einkinfte als Sonde-
rausgaben geltend machen. Wirken sich Ihre Spen-
den trotz des erhdhten Spendenabzugs nicht voll aus,
werden sie in zukinftigen Jahren bertcksichtigt. Ihre



gespendeten Betrdge mussen Sie grundsatzlich
durch eine Spendenbescheinigung nachweisen.
Allein das Fehlen des genauen Zuwendungsda-
tums auf der Spendenbescheinigung darf aller-
dings den Spendenabzug nicht ausschlielen. So
kdnnen Sie den Nachweis des Zeitpunkts der
Spendenzahlung auch ohne weiteres durch ande-
re Beweismittel — wie z.B. Kontoausziige — er-
bringen. Wichtig ist jedoch dabei, dass Sie den
genauen Kalendertag nachweisen kénnen.

Fahrtenbuch

Von welchen Erleichterungen konnen
Arzte profitieren?

Die Verschwiegenheitspflicht des Arztes gegeni-
ber den einzelnen Patienten berechtigt nicht dazu,
die Malstabe bei der Fahrtenbuchfiuhrung herab-
zusetzen. Nach einem aktuellen Urteil gelten hier
dieselben Grundsétze wie bei anderen Berufstati-
gen. Jedoch gibt es fur Arzte allgemeine Erleich-
terungen wie fur andere Vielfahrer. So reichen
bloRe Ortsangaben im Fahrtenbuch hdchstens dann
aus, wenn sich der aufgesuchte Patient oder Ge-
schaftspartner hieraus entweder zweifelsfrei er-
gibt oder sich dessen Name unter Zuhilfenahme
von Unterlagen einfach ermitteln l&sst.

Im zugrundeliegenden Fall berechnete eine Frei-
beruflerin die auf ihre betriebsérztliche Téatigkeit
entfallenden Fahrten laut Fahrtenbuch mit
96,5 %. Das Finanzamt setzte jedoch die Privat-
nutzung mit monatlich 1 % vom Bruttolistenpreis
des Autos an, weil die Namen der aufgesuchten
Patienten nicht separat vermerkt waren. Notiert
wurde als Reisezweck lediglich ,,Untersuchung*
oder ,,Hausbesuch®.

Ein ordnungsgemé&Res Fahrtenbuch muss aber den
Privatanteil an der Gesamtfahrleistung mit ausrei-
chender Gewahr zur Vollstandigkeit und Richtig-
keit nachweisen. Dazu gehort insbesondere, dass
Sie als Arzt zu betrieblichen Strecken grundsétzlich
den jeweils aufgesuchten Patienten oder Ge-
schaftspartner sowie den Gesamtkilometerstand
nach jeder Fahrt zeitnah vermerken. BloRe Orts-
angaben reichen nur in eindeutiger Verbindung mit
anderen Unterlagen aus. Daher wird das Fahrten-
buch eines Freiberuflers nicht ordnungsgemal
geflhrt, wenn die einzelnen betrieblichen Anlésse
nicht mit dem Namen oder der Adresse des Patien-
ten bzw. des Geschéftspartners angegeben sind.

Zwar unterliegen die Heilberufe Verschwiegen-
heitspflichten. Jedoch werden durch die Angabe
von Namen oder Anschriften noch keine schit-
zenswerten Interessen berihrt, so die Finanzrich-
ter. Die Finanzverwaltung gewahrt zwar auch Arz-
ten berufsspezifisch bedingte Entlastungen. Diese
betreffen aber Erleichterungen, die generell fur alle
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beruflichen Vielfahrer, wie etwa Handelsvertreter,
gelten. Hierbei wird aber ausdrucklich das Notie-
ren des jeweiligen Téatigkeitsorts gefordert.

Fir Patientenbesuche ist zumindest die Angabe
der StraRe erforderlich. Alternativ ware auch
die Angabe einer Patientennummer moglich.

Weisen Sie als Arzt dem Fiskus die Uberwiegend
betriebliche Nutzung von mindestens 50 % Ihres
Pkw nach, konnen Sie die private Pkw-Nutzung
pauschal mit dem 1%igen Bruttolistenpreis anset-
zen. Landarzten wird eine berufsbedingte typische
Reisetatigkeit unterstellt, so dass sie hier keine wei-
teren Angaben machen missen. Die pauschale Be-
steuerung ist manchmal gunstiger, aber in jedem
Fall mit weniger Arbeit verbunden. Geht das
Finanzamt von einer Uberwiegend betrieblichen
Nutzung aus, mussen Sie kein Fahrtenbuch fiihren.

Kindergeld

Wie viel durfen Kinder hinzuverdienen?

Fir Eltern von Kindern, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben und sich noch in Ausbildung
befinden, tritt beim Kindergeld bzw. den kind-
bedingten Steuererleichterungen haufig das Prob-
lem auf, dass die eigenen Einkinfte und Bezlige
des Kindes den Grenzbetrag von 7.680 € im Jahr
gegebenenfalls Ubersteigen. Davon sind Sie in-
sbesondere dann betroffen, wenn lhr Kind auf-
grund eines Ausbildungsverhaltnisses bereits
eigenen Arbeitslohn bezieht. In diesem Fall stellt
sich die Frage, welche anderen Kosten — neben
den Werbungskosten — vom Arbeitslohn abge-
zogen werden durfen. Hierzu hat es in der Ver-
gangenheit einige positive  Entscheidungen
zugunsten der Kindergeldempfanger gegeben.

Danach kénnen auch die Beitrdge des Kindes zur
Sozialversicherung sowie unvermeidbare Beitrdge
fiir eine private Kranken- und Pflegeversicherung
abgezogen werden. Diese positive Tendenz hat sich
nach einer jlingeren Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs leider nicht fortgesetzt: Nunmehr dirfen
Lohn- und Kirchensteuer sowie die Beitrédge zu
einer privaten Zusatzkranken- oder Kfz-Haftpflicht-
versicherung die Einkinfte nicht mindern. Das
Gleiche gilt fur Beitrage zu einer privaten Renten-
versicherung, wenn das Kind in der gesetzlichen
Rentenversicherung pflichtversichert ist.

Schuldzinsen

Schuldzinsenabzug von unterschiedlich
genutzten Immobilien sichern

Schuldzinsen gehoren zu den Werbungskosten
bei den Einkunften aus Vermietung und Verpach-
tung, wenn das jeweilige Darlehen tatséchlich zur
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Erzielung von Vermietungseinkinften verwendet
worden ist. Entscheidend ist also allein der wirt-
schaftliche und nicht der rechtliche Zusammen-
hang mit dem vermieteten Grundstick.

Errichten Sie als Ehegatten auf einem ungeteilten
Grundstiick zwei baugleiche Einfamilienhduser,
wovon nach Fertigstellung eines zu eigenen Wohn-
zwecken genutzt und das andere vermietet wird, so
entfallen die Schuldzinsen fir die aufgenommenen
Darlehen zu gleichen Teilen auf beide Immobilien
und sind folglich nur zur Halfte als Werbungskos-
ten abziehbar. Dies hat das Finanzgericht Berlin be-
statigt. Ein vollstandiger Abzug der Schuldzinsen
als Werbungskosten kann allenfalls in Betracht
kommen, wenn die Darlehensmittel von lhnen tat-
sachlich ausschlieRlich zur Finanzierung des ver-
mieteten Hauses verwendet werden.

Im Streitfall hatten die Hausbesitzer die beiden
nacheinander aufgenommenen Darlehen lediglich
durch einen einzigen Willensakt den beiden Hau-
sern zugeordnet. Es fehlte allerdings an der tat-
séchlichen und nachprifbaren Bezahlung der
Herstellungskosten des selbstgenutzten Einfami-
lienhauses durch das Darlehen 01 (das bereits
nach vier Jahren abgeldst wurde) sowie des ver-
mieteten Einfamilienhauses durch das Darlehen
02. Die Herstellungskosten der beiden Hauser
wurden vielmehr einheitlich Uber ein einziges
Konto der Hausbesitzer abgerechnet. Es fand so-
mit nur eine willentliche, nicht aber eine tatsach-
liche Zuordnung der beiden Darlehen zu
jeweils einem der Hauser statt.

Kindergeld

Wenn die Mitarbeit des Kindes in der elter-
lichen Praxis keine Berufsausbildung ist

Als Eltern eines volljahrigen Kindes unter 25 Jah-
ren haben Sie unter anderem dann Anspruch auf
Kindergeld und die tbrigen kindbedingten Steu-
erverginstigungen, wenn sich lhr Kind in
Berufsausbildung befindet und die eigenen Ein-
kiinfte und Bezlige des Kindes 7.680 € jahrlich
nicht Ubersteigen (siehe hierzu auch Seite 3).

Das Finanzgericht (FG) Koln geht davon aus, dass
ein Kind keine Berufsausbildung absolviert, wenn
es lediglich Hilfsarbeiten in der Gemeinschafts-
praxis der Eltern ausiibt. Im entschiedenen Streit-
fall arbeitete ein Kind als ,,Zwischenlésung* gegen
Entgelt in der Gemeinschaftspraxis seiner Eltern
und erledigte dort nur alltdgliche Hilfsarbeiten. Das
Besondere war, dass bei dieser Beschaftigung der
Verdienst des Kindes im Vordergrund stand und
nicht etwa die Berufsausbildung. Im Ubrigen la-
gen im Streitfall auch keine weiteren Vorausset-

zungen fur die Bertcksichtigung von Kindergeld
und anderen kindbedingten Steuerverglinstigungen
vor, wie z.B. eine Ubergangszeit zwischen zwei
Ausbildungsabschnitten von bis zu vier Monaten,
ein fehlender Ausbildungsplatz oder ein freiwilli-
ger Dienst wie ein soziales/6kologisches Jahr, so
dass der Anspruch auf Kindergeld abgelehnt wurde.

Hinweis: Schlechte Nachrichten fur Studenten:
Das FG Rheinland-Pfalz hat bestétigt, dass die
Kosten fir eine erstmalige Berufsausbildung
und fiir ein Erststudium auferhalb eines Ar-
beitsverhéltnisses nicht als Betriebsausgaben
oder Werbungskosten des Kindes abgezogen
werden koénnen. Sie wirken sich lediglich bis
zu 4.000 € jahrlich als Sonderausgaben aus.
Somit scheidet auch ein ,,Verschieben* der
Aufwendungen in ein vorangegangenes oder
kiinftiges Jahr aus (auch Verlustriick- bzw. -
vortrag genannt).

Steuertipp

Heimunterbringung: Pflegeaufwendun-
gen auch ohne Pflegestufe abziehbar

Erfreulicherweise hat der Bundesfinanzhof (BFH)
seine Ansicht bekraftigt, dass Sie gesondert in
Rechnung gestellte Pflegesatze in lhrer Einkom-
mensteuererklarung auch dann als auf3ergewohn-
liche Belastung steuermindernd abziehen kdénnen,
wenn Sie oder ein Angehdriger in einem den Rege-
lungen des Heimgesetzes unterliegenden Senioren-
oder Pflegeheim untergebracht sind. Dies gilt auch
dann, wenn keine Pflegestufe | bis 111 festgestellt
wurde. Der BFH begriindet dies damit, dass die
Sozialhilfetrager nach dem Sozialhilferecht mit den
zugelassenen Pflegeeinrichtungen auch Pflegesétze
fir Pflegeleistungen unterhalb der Pflegestufe |
vereinbaren konnen, selbst wenn diese mit dem So-
zialhilfetrager ausgehandelten Pflegesétze der Pfle-
gestufe 0 von den Pflegekassen nicht ibernommen
werden. Werden lhnen als Heimbewohner solche
Pflegesétze in Rechnung gestellt, ist davon auszu-
gehen, dass Sie pflegebediirftig sind und das Heim
entsprechende Pflegeleistungen erbracht hat.

Hinweis: Damit Sie die Pflegesétze steuermin-
dernd geltend machen kénnen, missen sie in der
Regel keine weiteren Nachweise einreichen. Sie
sollten aber darauf achten, dass der Heimtréger
die Aufwendungen fiir die Pflege neben an-
deren Kosten, insbesondere fir Unterkunft und
Verpflegung, gesondert berechnet.

Mit freundlichen GriiRen

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewahr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung!



	Gekürzte Pendlerpauschale 
	Der Streit um die Pendlerpauschale geht weiter!
	Säumniszuschläge 

	Teure Säumniszuschläge vermeiden!
	Verluste aus Wertpapierverkäufen 

	Steuerrechtlich anerkannte Verluste aus Wertpapierverkäufen
	Spendenbescheinigung 

	Ein genaues Datum ist erforderlich
	Fahrtenbuch 

	Von welchen Erleichterungen können Ärzte profitieren?
	Kindergeld 

	Wie viel dürfen Kinder hinzuverdienen? 
	Schuldzinsen 

	Schuldzinsenabzug von unterschiedlich genutzten Immobilien sichern
	Kindergeld 

	Wenn die Mitarbeit des Kindes in der elterlichen Praxis keine Berufsausbildung ist
	Steuertipp 

	Heimunterbringung: Pflegeaufwendungen auch ohne Pflegestufe abziehbar

